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Vorwort

Das anwaltliche Gebührenrecht gehört zum unabdingbaren Pflichtrepertoire jeder
Rechtsanwältin und jedes Rechtsanwalts. Nicht nur, weil es die wirtschaftliche
Grundlage der beruflichen Tätigkeit bildet und es sich kaum einer leisten kann, Ge-
bühren zu verschenken. Sondern auch, da eine falsche Abrechnung oder das Unter-
lassen von Belehrungen – in jüngster Zeit zunehmend – schnell unangenehme,
auch strafrechtliche Konsequenzen haben können. In der Praxis gehört die Abrech-
nung für viele allerdings zu einer ungeliebten Nebentätigkeit, der nur wenig Zeit
gewidmet wird, oder die, mit Ausnahme der Unterschrift, ganz den Angestellten
überlassen wird. Immer häufiger kommt es dabei zu Konflikten mit Mandanten
nach Abschluss des Mandats, die teilweise mehr Zeit in Anspruch nehmen als das
Mandat selbst.

Dabei wird oft unterschätzt, dass das Vergütungsrecht ein eigenes Rechtsgebiet,
das RVG ein Gesetz wie jedes andere ist und daher – auch in eigener Angelegenheit
– mit derselben Sorgfalt bearbeitet werden sollte. Immerhin hat eins der vielfältigen
RVG-Kommentare inzwischen fast so viele Seiten wie der Grüneberg.

Dieses Buch kann und soll keinen – in jedes Büro gehörenden – RVG-Kommentar
ersetzen. Im Alltag fehlt jedoch in der Regel die Zeit, vor jeder Abrechnung einen
Blick in die umfangreichen Darstellungen zu werfen. Die Erfahrung aus der frühe-
ren Rechtspflegertätigkeit im Bereich Beratungshilfe und Kostenfestsetzung sowie
als Referentin im Bereich Vergütungsrecht beim DAV zeigt aber, dass ein Großteil
der Schwierigkeiten auf denselben Ursachen basiert. Als kleiner kompakter Praxis-
ratgeber für den Alltag soll das Buch daher allen, die im Bereich des anwaltlichen
Vergütungsrechts unterwegs sind, dabei helfen, schneller zu erkennen, wo der Hase
im Pfeffer begraben liegen könnte, und so die häufigsten Irrwege im Gebührenlaby-
rinth zu vermeiden. Die Mischung aus den wichtigsten Grundlagen der Vergütungs-
abrechnung, den Antworten auf häufig gestellte Abrechnungsfragen sowie den
wichtigsten BGH-Entscheidungen wird dazu beitragen, die größten Fettnäpfchen zu
umgehen und bei den ganzen Detailfragen insbesondere den Blick für die wesentli-
chen Punkte nochmals zu schärfen. Oft lassen sich dadurch Missverständnisse sowie
zeit- und nervenaufreibende Gebührenstreitigkeiten ersparen. Es soll außerdem
dazu ermutigen, sich wie in anderen Rechtsgebieten mit Kolleg:innen auszutau-
schen, denn Sie werden feststellen: Mit Ihren Fragen sind Sie meist nicht allein.

Berlin, Oktober 2022 Sabrina Reckin
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§ 1 Einleitung

A. Allgemeines

Fast jeder Anwalt und jede Anwältin kennt das: Der Mandant sitzt aufgeregt auf
dem Stuhl, erzählt einem Wasserfall gleich von seinen Sorgen und bittet: „Machen
Sie was“. Nachdem mühsam aus dem Meer der – meist weniger relevanten – Infor-
mationen die rechtlich wichtigen ermittelt werden konnten, stürzt man sich in die
juristische Bearbeitung des Falles. Und oft stellt sich erst nach Abschluss des Falles
die Frage: Was kann ich eigentlich dafür abrechnen? Warum weigert sich der Geg-
ner, die in Ansatz gebrachte Vergütung in voller Höhe zu zahlen?

Zu diesem Zeitpunkt ist das Kind auf dem Weg zur korrekten Abrechnung manch-
mal schon in den Brunnen gefallen, denn da liegt eine der Hauptursachen zahlrei-
cher Abrechnungsprobleme. Um viele Fehlerquellen und Missverständnisse bei der
Abrechnung der Vergütung gegenüber dem Mandanten und Dritten zu vermeiden,
sollte man zwei Dinge im Hinterkopf haben:
■■ die grundlegende Bedeutung des Mandantenauftrags und
■■ den Unterschied zwischen Anfall der Gebühren nach dem RVG sowie der Er-

stattung.

B. A und O der Abrechnung: Der Auftrag

Um den wichtigsten Aspekt und die Lösung vieler Rätsel bereits vorwegzunehmen:
Die Grundlage jeglicher Gebührenberechnung ist der Mandantenauftrag. Die-
ser Punkt mag vielleicht zunächst nach einer Selbstverständlichkeit klingen, in der
Praxis zeigt sich aber, dass die Unklarheit über den Auftrag eine der häufigsten Ur-
sachen für Probleme bei der Gebührenabrechnung oder von Konflikten mit dem
Mandanten ist.

Häufig schildert der Mandant sein Problem, der Anwalt stürzt sich in die teilweise
sehr umfangreiche Arbeit und am Ende, nach mehr oder weniger erfolgreichem
Abschluss der Angelegenheit, stellt sich für ihn oder oft auch die Rechtsanwalts-
fachangestellte die Frage, was die ganze Arbeit nun eigentlich in die Kasse ge-
bracht hat. Die Antwort gestaltet sich meist dann besonders schwierig, wenn es
sich bei dem Gegenstand der Tätigkeit beispielsweise um eine unbezifferte Forde-
rung handelte, die begehrte Auskunft ergab, dass dem Mandanten nur geringe bzw.
gar keine Ansprüche zustehen, oder sich die Angelegenheit über längere Zeit hin-
zog und weitere Tätigkeiten oder ein weiterer Auftraggeber hinzukamen. Treten
dann Abrechnungsschwierigkeiten auf und fragt man auf der Suche nach der Lö-
sung des Problems nach dem erteilten Auftrag, erhält man häufig als Antwort eine
Zusammenfassung der zahlreichen ausgeübten Tätigkeiten. Auch bei Nachfrage
bereitet es oft Schwierigkeiten, mit wenigen Worten den Auftrag des Mandanten
zusammenzufassen.
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Dies ist jedoch umso entscheidender, als nach dem RVG genau dieselbe Tätigkeit
je nach konkret erteiltem Auftrag vollkommen verschiedene Gebühren auslösen
kann. So kämen beispielsweise bei ein und demselben Schreiben eine Geschäfts-
gebühr nach Nrn. 2300 oder 2301 VV RVG in Betracht, ggf. aber auch eine Verfah-
rensgebühr nach Nrn. 3101 i.V.m. 3100 VV RVG. Das Telefonat mit der Gegenseite
nach bisher erfolgloser außergerichtlicher Geltendmachung einer Forderung könnte
noch durch die Geschäftsgebühr mit abgegolten sein, vielleicht aber auch eine Ter-
minsgebühr ausgelöst haben und bei Vertretung mehrerer Mandanten stellt sich die
Frage, ob jeweils gesonderte Gebühren abgerechnet werden können oder diese nur
einmal anfallen mit entsprechender Erhöhung wegen mehrerer Auftraggeber. Einen
erheblichen Unterschied für den Anwalt macht es auch, ob sich der Wert des gel-
tend gemachten Auskunfts- und zunächst unbezifferten Leistungsanspruchs auf
500 EUR oder 5.000 EUR beläuft. Ohne Kenntnis des Auftrags des Mandanten
lassen sich diese Fragen jedoch kaum beantworten.

C. Anfall der Gebühren und Erstattung

Eine weitere Ursache zahlreicher Streitigkeiten liegt darin, dass nicht hinreichend
zwischen zwei verschiedenen Aspekten der Abrechnung unterschieden wird: dem
Anfall der Gebühren nach dem RVG aufgrund des Mandantenauftrags und
der Erstattungspflicht durch Dritte, sei es der Gegner, die Staatskasse oder eine
Rechtsschutzversicherung. Nicht immer ist der Dritte auch verpflichtet, alle nach
dem RVG angefallenen Gebühren zu erstatten. Man sollte daher immer im Hinter-
kopf haben, dass im Rahmen der Erstattung – mit Ausnahme von Prozesskosten-
und Beratungshilfe – der Anwalt keinen eigenen Anspruch, nämlich seine Gebüh-
ren, geltend macht, sondern einen Schadensersatzanspruch des Mandanten.

Um Missverständnissen im Rahmen der Kommunikation wegen einer Gebühren-
abrechnung vorzubeugen, sollte man sich daher immer vor Augen halten, wer ge-
rade Adressat der Abrechnung ist und ob es tatsächlich um die Frage des Anfalls
der Vergütung oder doch eher um deren Erstattungsfähigkeit geht. Zur Vermeidung
von Konflikten mit dem Mandanten sollte diesem bereits zu Beginn des Mandats
verdeutlicht werden, dass in aller Regel er der Kostenschuldner für die anfallende
Vergütung ist, unabhängig davon, ob und in welcher Höhe die Gebühren durch ei-
nen Dritten zu tragen sind oder gezahlt werden.

Die Erstattung der angefallenen Vergütung nach dem RVG durch den Gegner setzt
einen materiell-rechtlichen oder prozessualen Ersatzanspruch des Mandanten vo-
raus. Nicht immer, wenn der Mandant in voller Höhe obsiegt, erhält er auch alle
Kosten erstattet. Die Erstattung der außergerichtlichen Geschäftsgebühr erfordert
einen Schadensersatzanspruch des Mandanten nach §§ 249 ff. BGB, z.B. aus Ver-
zug oder Vertragsverletzung. Die Prüfung der Frage, ob diese mit einer Klage auch
geltend gemacht werden soll oder zu Unrecht außergerichtlich zurückgewiesen
wurde, ist daher Aufgabe des Anwalts. Auch im gerichtlichen Verfahren hat nach
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§ 91 ZPO die unterliegende Partei nur die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit
sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwen-
dig waren.

Im Rahmen der Beratungs- und Prozesskostenhilfe kommt es ebenfalls häufig zu
Schwierigkeiten, da trotz Bewilligung die abgerechnete Vergütung nicht in voller
Höhe festgesetzt werden soll. Die Erfahrung zeigt, dass oft nach Fehlern beim An-
satz der Gebührentatbestände gesucht wird, das eigentliche Problem aber in der Er-
stattungsfähigkeit liegt. Ist man sich dessen nicht bereits zu Beginn des Mandats
bewusst, kann dies besonders ärgerlich sein, da man die Differenz nicht ohne Wei-
teres mit dem Mandanten abrechnen kann. Klassiker sind hier im Rahmen der Be-
ratungshilfe die Übernahme der entstandenen Geschäftsgebühr und die Abrech-
nung von Mehrvergleichen in gerichtlichen Verfahren sowie Reisekosten.

Immer öfter treten Probleme bei Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung auf.
Auch hier gesellt sich zu der Frage der Deckung an sich die des Umfangs, da nach
den inzwischen fast unüberschaubaren ARB zahlreiche Leistungen ausgeschlossen
sind. Umso wichtiger ist es auch hier, vorab den Mandanten entsprechend zu beleh-
ren, um nicht Gefahr zu laufen, auf einen Teil der wohlverdienten Vergütung ver-
zichten zu müssen.
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§ 2 Allgemeiner Teil

A. Auftrag

Wie bereits einleitend dargelegt, kann gar nicht oft genug die Bedeutung des Man-
dantenauftrags betont werden. Denn wie die Erfahrung zeigt, weiß man immer sehr
gut, was alles gemacht wurde, kann aber zu selten den eigentlichen Auftrag des
Mandanten, der Grundlage jeder Abrechnung ist, in wenigen Worten zusammenfas-
sen. Dies mag in den meisten Fällen gut gehen, wenn die Sache eindeutig ist, aber
eben nicht immer. Denn: Ohne Auftrag keine Gebühren! Und da genau dieselbe
Tätigkeit je nach Art und Umfang des Auftrags vollkommen verschiedene Gebüh-
ren auslösen kann, kann dies zu erheblichen Gebührendifferenzen führen. So macht
es beispielsweise einen deutlichen Unterschied, ob ein Beratungs-, außergericht-
licher Vertretungs- oder auch unbedingter Verfahrensauftrag vorlag1 bzw. ob es
sich um einen neuen Auftrag und damit eine neue Angelegenheit oder nur eine Auf-
tragserweiterung handelt.2

Der Auftrag ist u.a. maßgeblich für:
■■ die Anzahl der Angelegenheiten,
■■ die Art der Gebühren (§ 34 RVG, Geschäftsgebühr oder Verfahrensgebühr?),
■■ den Gegenstandswert.

I. Vollmacht ist kein Beweis

Oft wird dann auf die Vollmacht verwiesen. Diese kann jedoch allenfalls ein Indiz
für den erteilten Auftrag sein. Vorsicht ist insbesondere bei der in der Praxis übli-
chen generellen Vollmacht geboten, vor allem wenn der Gegenstand sehr unbe-
stimmt bezeichnet ist, beispielsweise mit „Ansprüche ggü. X“, „Scheidung“ etc.

Der Auftrag ist jedoch streng von der Vollmacht zu unterscheiden. Während der
Auftrag das Innenverhältnis zwischen Mandant und Rechtsanwalt regelt, wirkt die
Vollmacht nur im Außenverhältnis und reicht oft – auch aus Vereinfachungsgrün-
den – wesentlich weiter als der eigentliche Auftrag. Eine umfassende vom Mandan-
ten unterschriebene Vollmacht lässt daher keine Rückschlüsse auf den Umfang der
Beauftragung zu.3

II. Darlegungs- und Beweislast

Auch wenn es zunächst mühsam erscheint, in der Alltagssituation aus dem oft auf-
geregten Mandanten den konkreten Auftrag herauszukitzeln und sich zunächst mit
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den „Förmlichkeiten“ abzugeben, statt sich direkt in die Arbeit zu stürzen, kann
nicht dringend genug geraten werden, den Auftrag und die Vorstellungen des Man-
danten zu hinterfragen und in einem Gesprächsvermerk über Inhalt und Verlauf zu
dokumentieren. So kann späterer, viel zeitaufwändigerer Ärger vermieden werden.
Bei Gebührenstreitigkeiten trägt der Anwalt die Darlegungs- und Beweislast für
den erteilten Auftrag. Eine Dokumentation in der Akte bietet sich aber im Übrigen
auch schon deshalb an, da in der Praxis oft die Abrechnung durch die Mitarbeiter
erfolgt und diese in der Regel beim Mandantengespräch nicht dabei waren. Da-
durch läuft man auch Gefahr, Gebühren zu verschenken.

Praxistipp

Es ist ratsam, sich vom Mandanten ein Auftragsschreiben unterzeichnen zu las-
sen. Im Idealfall wird dem Mandanten nach Mandatsannahme, wenn die Erinne-
rung noch frisch ist, ein entsprechendes Bestätigungsschreiben übersandt. Da-
mit ließen sich zudem mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen
kann darin die Besprechung kurz zusammengefasst und der erteilte Auftrag
festgehalten werden. Erhebt der Mandant dagegen keine Einwände, ist dies für
eine eventuelle spätere Streitigkeit eine gute Grundlage. Zum anderen können
gleich weitere erforderliche Unterlagen angefordert und ggf. eine Vorschuss-
rechnung beigefügt werden. Und auch das psychologische Moment ist nicht zu
unterschätzen: Der Mandant stellt fest, dass sich der Anwalt unmittelbar mit sei-
ner Sache befasst hat und ist erstmal beruhigt.

B. Angelegenheit

Ein absoluter Klassiker bei den Gebührenfragen im Alltag ist die Frage nach der
Anzahl der gebührenrechtlichen Angelegenheiten. Diese hat besondere Relevanz,
da die gesetzlichen Gebühren nach § 15 Abs. 1 RVG die gesamte Tätigkeit des
Rechtsanwalts vom Auftrag bis zur Erledigung der Angelegenheit entgelten, soweit
das RVG nichts anderes bestimmt. In Ergänzung regelt § 15 Abs. 2 RVG ausdrück-
lich, dass der Rechtsanwalt die Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal
fordern kann. Liegen hingegen mehrere Angelegenheiten vor, fallen die Gebühren
jeweils gesondert an.

Umso ärgerlicher ist, dass es auf die Frage nach der Anzahl der Angelegenheiten
nicht immer eine klare Antwort gibt. Dies hat verschiedene Ursachen. Zum einen
fehlt es an einer gesetzlichen Definition und zum anderen kommt es auch hier wie-
der auf den Auftrag an. Im Rahmen der Erstattung ist dann noch die Frage der Not-
wendigkeit eines getrennten Vorgehens zu prüfen.

Allgemeiner Teil

28

§ 2

44

55



I. Begrifflichkeit

Da sich das Vorliegen mehrerer Angelegenheiten erheblich auf die Höhe der Ge-
bühren auswirkt, ist es umso problematischer, dass es sich um einen unbestimmten
Rechtsbegriff handelt und die Angelegenheit gesetzlich nicht definiert ist.

1. Gerichtliches Verfahren

Im gerichtlichen Bereich ist die Bestimmung noch verhältnismäßig einfach. Hier
gilt zunächst nach der ganz herrschenden Meinung der Grundsatz:

■■ ein gerichtliches Verfahren = eine Angelegenheit,

■■ mehrere gerichtliche Verfahren = verschiedene Angelegenheiten.4

Bis auf ganz wenige Ausnahmen stellt daher jedes gerichtliche Verfahren eine ei-
genständige Angelegenheit dar, selbst wenn ein Begehren in mehreren Verfahren
verfolgt wird. Dasselbe gerichtliche Verfahren ist hingegen grundsätzlich immer
eine einheitliche gebührenrechtliche Angelegenheit, selbst wenn es darin um ver-
schiedene Ansprüche von mehreren Parteien geht. Auch das BVerfG hat hierzu
festgestellt, dass es für ein Tätigwerden „in derselben Angelegenheit“ im gericht-
lichen Verfahren regelmäßig schon genüge, dass die Begehren mehrerer Auftrag-
geber einheitlich in demselben Verfahren geltend gemacht werden und zwischen
ihnen ein innerer Zusammenhang besteht.5 Dies gilt auch dann, wenn mehrere Auf-
traggeber einen Rechtsanwalt an unterschiedlichen Tagen beauftragen.6

Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei aber auch den gesetzlichen Regelungen
§§ 16 bis 19 RVG gelten. Darin hat der Gesetzgeber für bestimmte Konstellationen
– fast ausschließlich für den gerichtlichen Bereich – die Frage der Angelegenheit
teilweise geklärt. Während § 16 RVG die Sonderfälle regelt, in denen ausnahms-
weise mehrere prozessuale Verfahren dieselbe gebührenrechtliche Angelegenheit
sind, legen §§ 17 und 18 RVG fest, wann verschiedene bzw. besondere Angelegen-
heiten vorliegen. § 19 RVG regelt schließlich, welche Tätigkeiten, die mit dem Ver-
fahren zusammenhängen, mit zum Rechtszug gehören und daher nicht gesondert
abgerechnet werden können.

B. Angelegenheit § 2
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4 Insbesondere in der Sozialgerichtsbarkeit wird auch bei mehreren Parallelverfahren teilweise nur
von einer einheitlichen Angelegenheit ausgegangen. Dabei wird allerdings verkannt, dass es sich
hier nicht um eine Frage der Angelegenheit, sondern um eine solche der Notwendigkeit getrennten
Vorgehens und damit der Erstattungsfähigkeit handelt. Zutreffend LSG Bremen, Beschl. v.
10.6.2020 – L 7 AS 1/18 B.

5 BGH, Beschl. v. 26.9.2018 – VII ZB 54/16, AGS 2018, 443 = AnwBl Online 2019, 76; BGH,
Beschl. v. 24.3.2016 – III ZB 116/15; BVerfG, Beschl. v. 4.12.2013 – 1 BvQ 33/11.

6 BGH, Urt. v. 21.6.2011 – VI ZR 73/10.
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2. Außergerichtliche Tätigkeit

Sehr viel problematischer gestaltet sich die Sache bei der außergerichtlichen Tätig-
keit. Hier gibt es erhebliche Schwierigkeiten, die Ursprung vieler Gebührenstreitig-
keiten sind. Die §§ 16 ff. RVG helfen dabei nicht wirklich weiter. Hervorzuheben
ist allerdings die Regelung des § 17 Nr. 1a RVG, wonach das Verwaltungsverfahren
und das einem gerichtlichen Verfahren vorausgehende und der Nachprüfung des
Verwaltungsakts dienende weitere Verwaltungsverfahren sowie das Verwaltungs-
verfahren auf Aussetzung oder Anordnung der sofortigen Vollziehung7 verschiede-
ne Angelegenheiten sind. Dies wird häufig nicht berücksichtigt. Damit wird zwar
kein Streit mit dem Mandanten ausgelöst, aber viel Geld verschenkt.

Eine gesetzliche Festlegung darüber hinaus wäre wünschenswert, ist aber nicht rea-
lisierbar. Die Fallkonstellationen im außergerichtlichen Bereich sind so vielseitig,
dass eine Erfassung aller Varianten unmöglich ist. Und wie in der Juristerei üblich,
gilt auch hier: Es kommt darauf an! Daher bleibt es der Rechtsprechung vorbehal-
ten, den Begriff mit Leben zu füllen. Rechtssicherheit schafft das jedoch nicht. Im
Zweifel kann auch an eine Vergütungsvereinbarung zwecks Vereinbarung über die
Anzahl der Angelegenheiten gedacht werden.

a) Definition des BGH

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH lässt sich die Frage nach der Angele-
genheit nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall unter Berücksichtigung der je-
weiligen Umstände beantworten, wobei insbesondere der Inhalt des erteilten Auf-
trags maßgebend ist. Weisungsgemäß erbrachte anwaltliche Leistungen betreffen
in der Regel dieselbe Angelegenheit, wenn zwischen ihnen ein innerer Zusammen-
hang besteht und sie sowohl inhaltlich als auch in der Zielsetzung so weitgehend
übereinstimmen, dass von einem einheitlichen Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit
gesprochen werden kann. Die Annahme einer Angelegenheit im gebührenrecht-
lichen Sinne setzt dabei nicht voraus, dass der Anwalt nur eine Prüfungsaufgabe zu
erfüllen hat. Von einem einheitlichen Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit kann viel-
mehr auch dann gesprochen werden, wenn der Anwalt zur Wahrnehmung der Rech-
te des Mandanten verschiedene, in ihren Voraussetzungen voneinander abweichen-
de Anspruchsgrundlagen zu prüfen oder mehrere getrennte Prüfungsaufgaben zu
erfüllen hat. Denn unter einer Angelegenheit im gebührenrechtlichen Sinne ist das
gesamte Geschäft zu verstehen, das der Rechtsanwalt für den Auftraggeber besor-
gen soll.8
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7 BVerwG, Beschl. v. 16.1.2012 – 1 WDS-KSt 2/11.
8 U.a. BGH, Urt. v. 29.10.2020 – IX ZR 264/19, AGS 2021, 262 = AnwBl Online 2021, 29; BGH,

Urt. v. 22.1.2019 – VI ZR 402/17, AGS 2019, 173; BGH, Urt. v. 8.5.2014 – IX ZR 219/13, AGS
2014, 263.
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